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Erziehungsdepartement.

I. Kirchenwesen.

^ Evangelische Kirche.

Der allgemeine religiös-sittliche Zustand des

Volkes, insofern derselbe aus den eingegangenen Visitationsund

Pfarrberichten, fo wie aus andern Wahrnehmungen sich

beurtheilen läßt, ist feit dem vorigen Jahre sich ungefähr
gleich geblieben.

Hinsichtlich der Gottesdienstlichkeit an Sonn- und Festtagen,

besonders des Besuches des h. Abendmahles, ertheilten mit

wenigen Ausnahmen die Geistlichen ihren Gemeinden ein gutes

Zeugniß

Ueberdieß wird der sehr fleißige Besuch der Unterweisungen

zum heiligen Abendmahle gelobt. Die Abweichungen von der

kirchlichen Lehre nehmen im Ganzen nicht zu. Während die

Thätigkeit der Separatisten an einigen Orten nachzulassen

") Wir erwähnen hier des Kreisschreibens des RegierungSratheS
an die Regicrungsftatthalter vom 6. Jänner i»4l, in welchem
dieselben auf die Anzeige des Erziehungsdepartements von
mancherlei ärgerlichen Störungen der Sonntagsfeier
angewiesen werden/ auf strenge Handhabung sämmtlicher die

Heilighaltung des Sonntages irgendwie berührenden
Polizeivorschriften zu achten und gegen die Fehlbaren sofort einzu«
schreiten.
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scheint, an andern durch wirksames Entgegentreten der

Geistlichen, Beamten und Vorgesetzten in Schranken gehalten wird,
sind es besonders die Neutäufer, die am eifrigsten für die

Verbreitung ihrer religiösen Ansichten arbeiten, WaS ihnen auch

momentan an einzelnen Orten gelungen ist. Nach einem durch

die evangelische Kirchencommission aufgenommenen Verzeichnisse

der Neutäufer ergiebt es sich jedoch, daß die Zahl derselben

im Allgemeinen im Abnehmen begriffen ist. Von den Anto-

nicmcrn zeigen sich nur schwache Spuren; ein amtlicher Bericht
erklärt ausdrücklich, seitdem der Ernst der Gerichte 1840
dieselben getroffen habe, scheine sie verschwunden.

Was die Sittlichkeit des Volkes betrifft, so fehlt es neben

vielen erfreulichen Wahrnehmungen leider auch nicht an

Erscheinungen, welche beweisen, daß sich oft die Religiosität nur auf
die Erfüllung der äußerlichen und gottesdienftlichen Pflichten
beschränke, und nicht tief in das häusliche und bürgerliche
Leben übergegangen fei. Denn noch immer werden meistens

von den gleichen Orten her, wie früher, Klagen über die

zunehmende Trinksucht, übcr Unzucht, sowie über die

Verletzung der Sonntagsfeier geführt. Beinahe einstimmig werden
die Befchwerde« über die Vermehrung der Wirthfchaften wiederholt

und Beispiele von Gemeinden angeführt, wo deren vier,
fünf bis sechs neue in einem Jahr errichtet worden sind,
weniger hingegen die Beschwerden über schlaffe Wirthschaftspolizei,

in welcher Beziehung in mehreren Aemtern bessere

Ordnung eingetreten ift. Es wird der dringende Wunsch

geäußert, daß, wenn der beständigen Zunahme der Trinkorte,
über deren sittenverderbende Folgen doch nunmehr nach

vieljährigen Erfahrungen kein Zweifel mehr obwalten kann, aus
überwiegenden Gründen auf dem Wege der Gesetzgebung nicht
zu steuern sein sollte, doch wenigstens die Verwaltungsbehörden
nichts unterlassen möchten, was zur Verminderung des erwähnten

Uebelstandes in ihrer Befugniß liegt.
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Von mancher Seite her wird der Sittengerichte mit Lob

erwähnt, welche zu einem christlichen Eifer erwachen und Kraft
und Muth entwickeln. An den Orten, wo dieß noch nicht
der Fall ift, wird die Ursache davon besonders in der Kürze
der Amtsdauer der Sittenrichter gesucht; mehrere weltliche

Beamte wünschten auch größere Competenz der Sittengerichte;
ein amtlicher Bericht bemerkt, über Sittenpolizei werde zwar
gewacht, allein die verhängten Strafen seien so gering,
daß keine Wirkung fühlbar sein könne.

Was die Amtsführung und das Benehmen dcr
Geistlichen betrifft, so giebt sowohl die Art, wie sie sich

felbst über den Zweck und die Wirkungen ihres Seelsorgeramtes

äußern, als das Ergebniß der Kirchenvisitationsberichte das

Zeugniß, daß die große Mehrzahl der Mitglieder des bernischen

Ministeriums ihre Pflichten mit Treue und Gewissenhaftigkeit

erfüllen.

Eigentliche Beschwerden und Klagen gegen ihren Pfarrer
sind nur von einer einzigen Gemeinde eingereicht worden, mehr

durch das unkluge und unüberlegte Betragen des Geistlichen im

Allgemeinen, als durch eigentliche Vernachläßigung oder

Verletzung seiner Amtspflichten veranlaßt; sie haben ihre Erledigung

durch einen mit Genehmigung des Regierungsrathes

vorgenommenen Pfrundtausch gefunden. Vier andere

Kirchgemeinden haben sich über ihre Geistlichen mehr in der Form

von Wünschen als klagsweise geäußert, theils in Bezug auf

Inhalt und Form der Predigten, theils hinsichtlich der Schul-
und Hausbesuche. Es ist zu hoffen, daß die betreffenden

Pfarrer, denen diese Wünsche mitgetheilt worden sind, in
Zukunft zu keinen ähnlichen Bemerkungen mehr Anlaß geben

werden. Einem derselben, bei welchem vorzüglich körperliches

Unwohlsein die Vernachläßigung der speziellen Scelsorge verursacht

hatte, ist jetzt ein Vicar beigeordnet.

Auch gegen nichtstationirte Geistliche ist das Einschreiten

der Behörden erforderlich gewesen. Ein Befchluß deö Regierungs-
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rathes vom 21. April hat den Herrn Franz Prünet,
welcher bereits im Jahre 1839 von der Pfarrei Lenk abberufen

worden ift, aus dem Verzeichnisse der bernischen Geistlichkeit

eliminirt, weil er durch sein ganzes Benehmen die allgemeine

Achtung eingebüßt hatte und insbesondere wegen eigenmächtiger

Ausgrabung von Marchsteinen durch das Obergericht polizei-

richterlich bestraft worden war. Herr Candidat Friedrich Steck,

Lehrer am Knabenwaisenhaufe, ist wegen Dienstverweigerung

durch Beschluß des Regierungsrathes vom 10. Christmonat auf
zwei Jahre im Range und in der Ausübung geistlicher Funktionen

eingestellt worden. Ueber Herrn Candidat Carl Lauterbmg,
Vicar zu Ferenbalm, welcher schon früher zu wiederholten

Malen wegen anstößigen Betragens ernste Zurechtweisungen

erhalten hatte, mußte das Erziehungsdepartement aus dem

nämlichen Grunde endlich die Abberufung verhängen, mit der

beigefügten Erklärung, daß die Behörde sich nicht werde

entschließen können, ihm je wieder im Küchendienste eine Anstellung

zu geben, oder ihn zu einer solchen höhern Ortes zu

empfehlen.

Die Capitelsverhandlungen beschränkten sich mit

Ausnahme der Prüfung der Visitativnsberichte und einiger

nicht Hieher gehörender Einzelnheiten auf die Vorberathung
einiger vor die Synode gehörender Gegenstände.

Die Synode beschäftigte sich mit dem ihr bereits im

vorigen Jahre von der liturgischen Commission vorgelegten

ersten Abschnitte des Entwurfes revidirter und neuer Gebete,

welcher die Formulare für den sonntäglichen und wöchentlichen

Gottesdienst, für die Kinderlehre und für die Admission ertheilt.

Jm nächsten Jahre soll der zweite und der dritte Abschnitt

behandelt werden. Auf den Bericht ihrer Gefangbuchcommission
über das Probeheft eines neuen Kirchengesangbuches erließ die

Synode ein Kreisschreiben an sämmtliche Geistliche, in welchem

sie erklärt, daß sie das Werklein nicht als Kirchengesangbuch,

wohl aber als Schulgesangbuch für empfehlenswerth halte,

9
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und in diesem Sinne die Verbreitung desselben empfiehlt. Die

übrigen Verhandlungen der Synode über die Fragen, ob der

Charfreitag zu einem hohen Festtage erhoben und an demselben

das Abendmahl genossen werden solle, ob die Privatcommunion

für Kranke einzuführen seyn möchte, ob es zweckmäßig sey,

über das Alter der in den Katechumenenunterricht aufzunehmenden

Jugend eine allgemein bindende Vorschrift aufzustellen,

und über einige Fragen von untergeordneterer Bedeutung führten

zu keinen neuen von der bestehenden Einrichtung abweichenden

Resultaten ^).

Die allgemeinen kirchlichen Gesetze und Verordnungen

sind iw diesem Jahre weder verändert noch vermehrt
worden. Nur hob der Regierungsrath den durch eine besondere

Veranlassung am 2. Weinmonat 1820 eingeführten und seither

fortbestehenden Gebrauch, daß die Wahlvorfchlage für die

Besetzung geistlicher Stellen immer acht Tage lang auf dem

Canzleitische deponirt bleiben mußten, am 8. Brachmonat auf.

Als besondere Verfügungen inBetreff einzelner
geistlicher Stellen sind zu erwähnen:

Die Beschlüsse, nach welchen die nachstehenden, zu den

Rangpfarreien gehörenden Stationen bei der nächsten Erledigung

ausnahmsweise für einmal nach freier Wahl vergeben

werden solleil: Amsoldingen, Mcikirch, Ferenbalm, Blumenstein,

Wohlen.

Die Versetzung der beiden deutschen Pfarreien von Biel
aus der Classe Biel in diejenige von Nidau, wohin sie der

Sprache nach gehören, indem die Classe Biel sonst aus lauter

französisch sprechenden Geistlichen besteht.

") Das Nähere über die Verhandlungen der Synode ist in dem

Berichte enthalten, welcher die Jahre >83S, ,d'4o und

zusammenfassend im Drucke erschienen ist.



131

Das Decanat Thun wurde neu besetzt, in der Person dcö

Herrn Pfarrers Svrüngli in Steffisburg, bisherigen
Cammerers der Classe Thun.

Der Personalbestand der reformirten Geistlichkeit hat
sich einerseits durch den Hinscheid von sechs Mitgliedern des

Ministeriums, die Elimination eines solchen und die Aufnahme

von vier neuen Candidaten auf Ende des Jahres also gestaltet:

Der Hcimath nach zerfallen die Geistlichen

in Kantonsangehörige 270

aus andern Kantonen 39

Nichtschweizer 4

313

Für außerordentliche Functionen wurden einige Geistliche

besonders honorirtz eine Badesteuer erhielt Herr Pfarrer Paulet
in Courtelary von Fr. 160.

S Katholische Kirche.

Unterstützungen und Zulagen an Geistliche wurden

ertheilt:

dem Herrn Pfarrer Mouttet zu Courtetelle eine bleibende

Vicariatszulage von 500 französischen Franken durch

den Großen Rath (24. Wintermonat);
dem Herrn Pfarrer Schaffter in Bassccourt eine gleiche

(3. Mai);
dem Herrn Pfarrer Perinat nach dessen Resignation auf die

Pfarre Rebeuvelier eine Pension von 400 französischen

Franken jährlich, zu welcher der Regierungsrath wegen

Krankheit und Vermögenslosigkeit des Petenten eine

außerordentliche einmalige Unterstützung von 200
französischen Franken hinzufügte, welche Herr Perinat aber

nicht lange genoß, indem er bald darauf starb;
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dem Herrn Pfarrer Serasfet zu Develier insbesondere zur
Unterstützung seiner verdienstlichen wissenschaftlichen

Arbeiten eine Zulage von Fr. 150;
Bade- und Krankensteuern an Herrn Noirjean in Büre mit

500 französischen Franken, Herrn Mendelin in Röschenz

120 Schweizerfranken, Herrn Pfarrer Farine in Blauen
100 Schweizerfranken, Herrn Pfarrer Hügli in Nenz-

lingen mit 500 französischen Franken jährlich, für die

Dauer feiner Krankheit;

dem Herrn Pfarrer Karrer in Brislach, welcher sich wegen

fortdauernder MißHelligkeit zwischen ihm und der

Gemeinde zur freiwilligen Resignation entschloß, eine

Aversalsumme von 800 Schweizerfranken.

Auf Unterstützung katholischer Geistlichen wurde im Ganzen
die Summe von Fr. 1326 Rp. 88 verwendet.

Die im vorigen Jahre mit der Regierung des Kantons

Basel-Landschaft angeknüpften Unterh andlungen über die
Auflösung des Kirchenverbandes von Pfeffingen
mit Duggingen und Grellingen führten zn keinem

definitiven Resultate. Es wurde zwar von den mit gehörigen

Instructionen und Vollmachten versehenen Tagsatzungsgesandten

von Basel-Land und Bern ein Vergleich abgeschlossen (8.
Herbstmonat), welcher die Lostrennung der Gemeinden Duggingen
und GreUingen von der Pfarrgemeinde Pfeffingen festsetzte und

für allfällige Streitigkeiten über Rechte am Kirchengute ein

Schiedsgericht aufstellte; allein bis zum Ende des JahreS

ist von Seite der Regierung von Bafel-Landschaft keine

Ratification erfolgt.
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II. Schulwesen.

^ Höhere Lehranstalten.

1. Hochschule.

Jn den Gesetzen und Reglementen der Hochschule

sind im Laufe diefes Jahres keine Veränderungen eingetreten.

Die Frequenz der Anstalt läßt sich aus folgenden

Angaben beurtheilen:

Sommerhalbjahr
1841.

26Theologen

Juristen
Mediciner

Veterinärs

Philosophen

63

32
15

Winterhalbjahr
1841 auf 1342.

22

-81
59
32

21

234 215

Der Besuch und der Fortgang der Vorlesungen
ist aus folgenden Angaben ersichtlich :

Im Winterhalbjahre 1840 auf 1841 waren angekündiget:

113 Vorlesungen, gehalten 91. Jm Sommerhalbjahr 1841

waren angekündiget: 121 Vorlesungen, gehalten 95.

Diese Angaben zeugen sowohl für die unausgesetzte amtliche

Thätigkeit der Lehrer, als für den Fleiß der Studirenden,
dessen Erfolg sich durch das günstige Ergebniß mehrerer

Staatsprüfungen für dcn Kirchendienft, die Advocatur und die

Ausübung der Heilkunde bewährt hat. Doch muß bei näherer

Betrachtung des Besuches der Vorlesungen die Klage sich

erneuern, daß von den Studirenden noch immer den speciellen,

*) Worunter i8o tmmatrikulirt.
Worunter t6Z immatrikulirt.
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unmittelbar zur Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf
gehörenden Wissenschaften ein weit größeres Interesse geschenkt

wird, als den allgemein bildenden, den philosophifchen und

philologischen Disciplinen. Am Schulfeste wurden drei

akademische Preisschriften gekrönt.

Das Betragen der Studirenden ist im Allgemeinen
eben fo befriedigend geblieben, wie in den frühern feit der

Eröffnung der Hochschule abgelaufenen Jahren. Nur zwei

Studirende gaben Anlaß zu bestimmten Klagen über Unsitt-
lichkeit.

Jm Lehrerpersonale dcr Hochschule sind nur wenige

Veränderungen eingetreten, Herr Profcssor Tscharn er gab

hauptsächlich wegen der im vorigen Jahre erlittenen

Besoldungsverminderung und der Abweisung seiner daherigen an den

Großen Rath gerichteten Beschwerde feine Demission von der

Stelle eines außerordentlichen Lehrers der Physik ein. Der
vacante Lehrstuhl wurde als überflüssig nicht wieder besetzt.

Das Katheder der Geschichte blieb auch in diesem Jahre
noch erledigt. Die Bemühungen des Erziehungsdepartements

während des Sommerhalbjahres durch Professoren der

philosophischen Facultät provisorifch Vorlefuugen über Geschichte

halten zu lassen, blieben ohne Erfolg; dagegen übernahmen

im Winterhalbjahre die Herren Professoren Müller und

Herzog freiwillig geschichtliche Vorträge, die sich eines

zahlreichen Besuches erfreuten. Herr Professor Wydler, welcher

im Jahre 1839 seine Stelle als außerordentlicher Lehrer der

Botanik niedergelegt und stch nach Straßburg begeben hatte,
kehrte im Herbste diefes Jahres wieder nach Bern zurück, und
erbot sich zur unentgeldlichen Abhaltung von Vorlefungen
über sein früheres Fach, was ihm mit dem Titel eines

proke«««r Konorurlus vom Erziehungsdepartemcnte mit

Vergnügen bewilligt wurde. Die veni» rloeencli erhielt Herr
Doctor Lüthi, Assistent des Jnselspttals, für die Disciplinen
der medicinischen Facultät.




























































